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Jährlich 12 Nummern
und 12 Inseratenbulletins No. 9 Jahresabonnement Fr. 4.—

Unentgeltlich für Mitglieder

Wer ist zur Einsicht in das Grundbuch
berechtigt?

Von Professor Dr. H. Leemann, Zürich.

„Das Grundbuch ist öffentlich", verkündigt das schweizerische

Zivilgesetzbuch in Art. 970, Abs. 1. Dieser Grundsatz
entspricht dem Zwecke der Grundbucheinrichtung, die an den
Grundstücken bestehenden Rechtsverhältnisse im Interesse der
Verkehrssicherheit klarzulegen. Die Einsichtnahme in das Grundbuch

muss daher gestattet sein, um so mehr, als sein Inhalt
gegenüber gutgläubigen Dritten als richtig und vollständig gilt
(Art. 973) und die Kenntnis des Grundbuchinhaltes fingiert wird
(Art. 970, Abs. 3). Indessen ist die Einsicht nicht völlig
freigegeben, sondern nach Art. 970, Abs. 2, subjektiv und objektiv
beschränkt, subjektiv insofern, als sie nur demjenigen gestattet
ist, der ein Interesse glaubhaft (d. h. wahrscheinlich) macht,
objektiv insofern, als sie nur insoweit beansprucht werden kann,
als das Interesse reicht*. Unter dieser Voraussetzung kann der

* Diese Beschränkung des Rechts auf Einsicht besteht auch hinsichtlich

der Protokolle der Betreibungs- und Konkursämter (Schweiz. Konkursgesetz,

Art. 8, Abs. 2) und der Viehverschreibungsprotokolle (Verordnung
betreffend die Viehverpfändung vom 25. April 1911, Art. 11). Dagegen ist die
Einsicht in das Güterrechtsregister (Zivilgesetzbuch Art. 251, Abs. 2), das

Eigentumsvorbehaltsregister (Verordnung betreffend die Eintragung der Eigen-
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